
BGer 6B_203/2018 vom 12. März 2018
Bundesgericht, 2018-03-12, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_203_2018

FR: TF 6B_203/2018 du 12 mars 2018

IT: TF 6B_203/2018 del 12 marzo 2018

Erwägungen

E. 1
Die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland nahm das von der Beschwerdeführerin initiierte
Strafverfahren gegen einen Arzt der psychiatrischen Dienste Thun sowie unbekannte
Täterschaft wegen "Gefährdungsmeldung vom 17. November 2016 und ärztlichem
Empfehlungsschreiben vom 22. November 2016" sowie gegen zwei Mitglieder der KESB
Thun wegen "versuchter Vernichtung einer Existenz mit Auslegung auf verdinglich" am 17.
Januar 2018 nicht an die Hand. Eine dagegen gerichtete Beschwerde wies das Obergericht
des Kantons Bern mit Beschluss vom 7. Februar 2018 ab.

Die Beschwerdeführerin gelangt an das Bundesgericht.

E. 2
Es kann offenbleiben, ob die Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 81 Abs. 1 lit. a Ziff. 5
BGG zur vorliegenden Beschwerde überhaupt legitimiert ist, da darauf bereits aus einem
anderen Grund nicht eingetreten werden kann.

E. 3
Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung einer Beschwerde unter Bezugnahme
auf den angefochtenen Entscheid darzulegen, dass und inwieweit dieser nach Auffassung
der Beschwerdeführerin gegen das Recht verstossen soll. Dieser Voraussetzung genügt die
vorliegende Beschwerde nicht. Das Obergericht kommt nach ausführlichen Erwägungen
zum Schluss, dass keine Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten der
Beschuldigten erkennbar seien. Zu den Erwägungen des Obergerichts äussert sich die
Beschwerdeführerin vor Bundesgericht nicht, und aus ihren Ausführungen ist auch nicht
ersichtlich, dass und inwieweit sich die Beschuldigten strafbar im Sinne des Gesetzes
gemacht haben könnten. Auf die Beschwerde ist mangels einer tauglichen Begründung im
Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 4
Die Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG )
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